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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Katharina Willkomm, Nicole Bauer, Stephan Thomae,  
Katja Suding, Grigorios Aggelidis, Christine Aschenberg-Dugnus, Jens Beeck,  
Dr. Jens Brandenburg (Rhein-Neckar), Dr. Marco Buschmann, Dr. Marcus Faber,  
Thomas Hacker, Katrin Helling-Plahr, Markus Herbrand, Katja Hessel,  
Reinhard Houben, Ulla Ihnen, Gyde Jensen, Dr. Christian Jung,  
Dr. Marcel Klinge, Pascal Kober, Carina Konrad, Ulrich Lechte,  
Dr. Martin Neumann, Dr. Wieland Schinnenburg, Matthias Seestern-Pauly,  
Frank Sitta, Judith Skudelny, Benjamin Strasser, Michael Theurer,  
Dr. Florian Toncar, Gerald Ullrich und der Fraktion der FDP 

Vorhaben der Bundesregierung zur Frauenquote 

Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD betont, Frauen und Männer 
auch in Parlamenten auf allen Ebenen gleichberechtigt zu beteiligen und deshalb 
verstärkt Frauen für die politische Beteiligung zu gewinnen. Wörtlich heißt es 
dort ab Zeile 988: „Um eine höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik zu 
erreichen und mehr Frauen den Weg in die Politik zu ebnen, werden wir bewährte 
politische Programme – wie das Helene-Weber-Kolleg und den Helene-Weber-
Preis – verstetigen. Wir wollen eine Bundesstiftung gründen, die sich wissen-
schaftlich fundiert insbesondere Fragen der gerechten Partizipation von Frauen in 
Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft widmet.“ Ab Zeile 1008 ver-
sprechen Union und SPD: „Deutschland wird im Rahmen der EU-Ratspräsident-
schaft und als Partner der Triopräsidentschaft die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in der EU weiter vorantreiben und sichtbar machen.“ 
Die FDP setzt sich für Chancengleichheit von Frauen und Männern ein. Wir wol-
len mehr Frauen in Führungsverantwortung, in der Wirtschaft, im öffentlichen 
Dienst und fraglos auch im Deutschen Bundestag. Frauen sind in der Leitung von 
Unternehmen und anderen Führungspositionen sehr erfolgreich, und gemischte 
Teams arbeiten produktiver und erfolgreicher. Wir erwarten von Unternehmen in 
Deutschland eine deutliche Verbesserung des Frauenanteils in Führungspositio-
nen. 
Unser Nachbarland Frankreich hat 1999 seine Verfassung um einen Artikel 1 Ab-
satz 2 ergänzt, der in der ministeriell übersetzten Fassung lautet: „Das Gesetz för-
dert den gleichen Zugang von Frauen und Männern zu den Wahlmandaten und 
-ämtern sowie zu den Führungspositionen im beruflichen und sozialen Bereich.“ 
Seit 2000 gibt es in der Französischen Republik ein Paritätsgesetz, die „Loi 
n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des 
hommes aux mandats électoraux et fonctions électives“. Die Wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages haben das Gesetz zusammengefasst (www. 
bundestag.de/blob/514844/e0cecb0d69da524b36c1e88ef25a9292/wd-3-101-17- 
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pdf-data.pdf). Danach sehe das Gesetz „eine verpflichtende paritätische Beset-
zung der Wahllisten mit Frauen und Männern bei Verhältniswahlen vor. Nach 
dem Paritégesetz gilt diese Pflicht bei Europawahlen, für einen Teil der Senats-
wahlen sowie für Regional- und Kommunalwahlen. Bei Europawahlen und einem 
Teil der Senatswahlen sind strikt alternierende Listen „Frau-Mann“ zu bilden. [...] 
Außerdem sieht das Paritégesetz für die Wahlen zur französischen Nationalver-
sammlung – einer Mehrheitswahl in Wahlkreisen – vor, dass Parteien, die in mehr 
als 50 Wahlkreisen Direktkandidatinnen und -kandidaten aufstellen, von der pa-
ritätischen Kandidatenaufstellung nur um bis zu 2 Prozent abweichen dürfen. 
Verstöße führen nicht zur Ungültigkeit des Wahlvorschlags, werden jedoch mit 
einer Kürzung der staatlichen Parteienfinanzierung sanktioniert“ (S. 3 f. Ausar-
beitung WD 3 – 3000 – 101/17). 
Mitglieder der Bundesregierung haben sich in der Presse für gesetzliche Regelun-
gen ausgesprochen, die den Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag deutlich 
erhöhen sollen. Die Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz,  
Katarina Barley, hat ein neues Wahlrecht gefordert und dabei im Grundsatz zu-
stimmend auf Vorschläge Dritter für ein Paritätsgesetz verwiesen (www.bild.de/ 
politik/2018/politik/justizministerin-barley-high-heels-sind-politisch-praktisch-58 
343964.bild.html). Die bisherigen Ausführungen der Bundesjustizministerin sind 
bislang nicht hinreichend konkretisiert, um darüber eine substantiierte Debatte im 
Einzelnen führen zu können. Deshalb fordern wir die Bundesregierung auf, Stel-
lung zu beziehen. Soweit die Bundesjustizministerin ihre Ideen auf den Tisch ge-
legt hat, hat sie nach Ansicht der Fragesteller verfassungsrechtliche Bedenken 
etwa hinsichtlich eines Verstoßes gegen das Gebot der Wahlgleichheit nicht aus-
geräumt. 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Plant bzw. bis wann erarbeitet die Bundesregierung einen Gesetzentwurf zur 

Einführung einer gesetzlichen Frauenquote im Deutschen Bundestag? 
2. Plant bzw. bis wann erarbeitet die Bundesregierung einen Gesetzentwurf mit 

der Soll-Rechtsfolge, den Anteil von Frauen unter den Abgeordneten im 
Deutschen Bundestag zu erhöhen? 

3. Hat die Bundesregierung das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD umgesetzt, das Helene-Weber-Kolleg und den 
Helene-Weber-Preis zu verstetigen, und in welcher Form? 

4. Hat die Bundesregierung das Versprechen aus dem Koalitionsvertrag zwi-
schen CDU, CSU und SPD, eine Bundesstiftung zu gründen, die sich wis-
senschaftlich fundiert insbesondere Fragen der gerechten Partizipation von 
Frauen in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft widmet, bereits 
umgesetzt?  
Wenn ja, in welcher Form (bitte erläutern)?  
Wenn nein, warum nicht (bitte begründen)? 

5. Sofern die Fragen 3 und 4 negativ beantwortet werden, bis wann plant die 
Bundesregierung die vollständige Umsetzung dieser Versprechen? 

6. Sieht die Bundesregierung mit den im Koalitionsvertrag zwischen CDU, 
CSU und SPD (Zeilen 988 bis 997) eingegangenen Selbstverpflichtungen 
hinreichende Maßnahmen für diese Legislaturperiode, um den Anteil weib-
licher Abgeordneter im Deutschen Bundestag wesentlich zu steigern (Ant-
wort bitte begründen)? 
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7. Sind die im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD (Zeilen 988 bis 
997) eingegangenen Selbstverpflichtungen aus Sicht der Bundesregierung 
für diese Legislaturperiode ausreichend, um innerhalb von fünf Jahren eine 
höhere Repräsentanz von Frauen in der Politik zu erreichen und mehr Frauen 
den Weg in die Politik zu ebnen (Antwort bitte begründen)? 

8. Plant die Bundesregierung weitere nichtgesetzliche Maßnahmen zur Erhö-
hung des Frauenanteils im Deutschen Bundestag?  
Wenn ja, welche (bitte erläutern)?  
Wenn nein, warum nicht (bitte begründen)? 

9. Erwartet die Bundesregierung, dass das Festschreiben einer gesetzlichen 
Frauenquote für den Deutschen Bundestag als Misstrauen in Urteilsfähigkeit 
der Wählerinnen und Wähler aufgefasst würde? 

10. Ist aus Sicht der Bundesregierung in den bisherigen Wahlen zum Deutschen 
Bundestag das Geschlecht ein maßgebliches Kriterium für die Wahlentschei-
dung der Wählerinnen und Wähler gewesen (Antwort bitte begründen)? 

11. Liegen der Bundesregierung dazu empirische Daten vor oder beabsichtigt die 
Bundesregierung, entsprechende empirische Daten zu beschaffen und zu 
analysieren? 

12. Wenn ja, wie und unter Zuhilfenahme welcher wissenschaftlichen Theorien 
werden diese empirischen Daten interpretiert? 

13. Macht die Bundesregierung das Ergebnis von Auswertungen empirischer 
Daten zur Voraussetzung für eigene Initiativen bezüglich einer gesetzlichen 
Frauenquote? 

14. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung Defizite in der Gesetzgebung, die sich 
darauf zurückführen lassen, dass deutlich weniger Frauen als Männer Abge-
ordnetenmandate im Deutschen Bundestag innehaben (wenn ja, bitte auffüh-
ren und begründen)? 

15. In welchen Bereichen erwartet die Bundesregierung Verbesserungen für den 
Alltag der Bürgerinnen und Bürger, wenn eine gesetzliche Frauenquote für 
die Mandate im Deutschen Bundestag eingeführt würde (bitte aufführen und 
begründen)? 

16. Erwägt die Bundesregierung Maßnahmen zur Herbeiführung alternativer 
Quoten für die Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag als die zur För-
derung des Frauenanteils? 

17. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung politisch sinnvollere oder weniger 
sinnvolle Quoten für die Mandatsverteilung im Deutschen Bundestag als die 
zur Förderung des Frauenanteils, und wenn ja, welche sind das? 

18. Wird die Bundesregierung hierzu Maßnahmen ergreifen? 
19. Stellt eine gesetzliche Frauenquote im Deutschen Bundestag aus Sicht der 

Bundesregierung eine Reduktion von selbstbestimmten Persönlichkeiten auf 
das Geschlechtsmerkmal Frau dar? 

20. Hält die Bundesregierung eine Regelung zur gesetzlichen Frauenquote im 
Deutschen Bundestag für denkbar, die vereinbar ist mit dem Grundsatz der 
Wahlfreiheit gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes? 

21. Sieht die Bundesregierung in einem Paritätsgesetz eine Einschränkung der 
freien Kandidatur? 

22. Erlaubt die in Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes festgeschriebene 
passive Wahlgleichheit aus Sicht der Bundesregierung verbindliche gesetz-
liche Vorgaben für Wahlvorschläge nach Geschlecht? 
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23. Prüft die Bundesregierung  

a) eine Änderung des Grundgesetzes zur Förderung des gleichen Zugangs 
von Männern und Frauen zu Wahlmandaten, 

b) eine Änderung des Bundeswahlgesetzes, die das Panaschieren und/oder 
Kumulieren von Wahlstimmen erlaubt, und/oder 

c) eine Umgestaltung der Wahlkreise für die Bundestagswahl, um ge-
schlechtsverschiedene Doppelkandidaturen zu ermöglichen, auf die eine 
Stimme mit Präferenz abgegeben werden kann? 

24. Liegt der Bundesregierung das Ergebnis solcher Prüfungen vor, und wie be-
wertet sie dieses Ergebnis hinsichtlich seiner Machbarkeit und Verfassungs-
konformität? 

25. Hält die Bundesregierung Regelungen wie in Frankreich zur Parteienfinan-
zierung mit dem Ziel der Frauenförderung mit Blick auf die Wahlgleichheit 
gemäß Artikel 38 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes für in verfassungskon-
former Weise auf Deutschland übertragbar? 

26. Lassen sich aus Sicht der Bundesregierung Regelungen, wie die im franzö-
sischen Parité-Gesetz festgeschriebenen, im deutschen Recht schaffen, ohne 
das Bevorzugungsverbot gemäß Artikel 3 Absatz 3 des Grundgesetzes abzu-
schaffen? 

27. Lässt sich nach Ansicht der Bundesregierung eine Übertragung des franzö-
sischen Parité-Gesetzes in deutsches Recht allein mit Artikel 3 Absatz 2 
Satz 2 des Grundgesetzes als verfassungskonform rechtfertigen? 

28. Welche Kenntnisse hat die Bundesregierung über Zahlen zur Entwicklung 
des Geschlechterverhältnisses in den nationalen Parlamenten in anderen 
westlichen Demokratien, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, 
und was schließt sie daraus? 

29. Untersucht die Bundesregierung regelmäßig die Maßnahmen anderer westli-
cher Demokratien, insbesondere innerhalb der Europäischen Union, zur För-
derung der gleichberechtigten Teilhabe von Frauen an politischen Ämtern, 
und welche Erkenntnisse hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zur Lage in Deutschland zieht sie gegebenenfalls daraus? 

30. Beabsichtigt die Bundesregierung solche in Frage 28 angesprochenen wis-
senschaftlichen vergleichenden Informationen aus anderen EU-Mitgliedstaa-
ten einzuholen und bei eigenen von der Bundesregierung vorzulegenden Ge-
setzentwürfen zu berücksichtigen? 

31. Welche im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD nach Ansicht der 
Bundesregierung (Zeile 1008 ff.) angedeuteten konkreten Maßnahmen wird 
Deutschland im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft 2020 sowie im Rah-
men der Triopräsidentschaft (Deutschland-Portugal-Slowenien) vorantrei-
ben und sichtbar machen, um die Gleichstellung von Männern und Frauen in 
der EU sichtbar zu machen? 

Berlin, den 12. Dezember 2018  

Christian Lindner und Fraktion 
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